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4 Zusammenfassung 

Das Vorhabensgebiet liegt zum Teil in den Natura 2000-Gebieten „Östlicher Großer Heuberg 
(FFH-Gebiet Nr. 7819-341) und „Südwestalb und Oberes Donautal“ (Vogelschutzgebiet Nr. 
7820-441).

Grundsätzlich dürfen gemäß § 34 BNatSchG von Planvorhaben im Umfeld von Natura 2000-
Gebieten keine erheblichen Störungen und Beeinträchtigungen für die betreffenden Lebens-
raumtypen und Arten ausgehen. Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen liegen vor, 
wenn einzelne Faktoren des biotischen und abiotischen Wirkungsgefüges derart beeinflusst 
werden, dass die Funktionen des Systems gestört werden. 

Die Natura 2000-Vorprüfung für die beiden Gebiete in der näheren Umgebung ergab, dass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Entsprechend ist keine FFH-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich. 
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